
 

 Seite 1 von 2 

Beschlussvorlage 

- öffentlich - 
VL-27/2026 

Fachbereich 
Zentrale Verwaltung 
und Finanzen 

Federführendes Amt Sekretariat des Bür-
germeisters 

Sachbearbeiter Stefanie Kropp 

Gemeinde Kiedrich im Rheingau 
 

 

Datum 04.02.2026 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand der Gemeinde Kiedrich 30.03.2026 beschließend 
Gemeindevertretung der Gemeinde Kiedrich 16.04.2026 beschließend 

 
 
Betreff: 
Wahl der oder des Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Gemäß § 57 Abs. 1 HGO wählt die Gemeindevertretung in der ersten Sitzung nach der Wahl aus 
ihrer Mitte einen Vorsitzenden. Bis zur Wahl der oder des Vorsitzenden führt das am längsten un-
unterbrochen der Gemeindevertretung angehörende Mitglied, das hierzu bereit ist, den Vorsitz.; 
bei gleicher Dauer der Zugehörigkeit der Gemeindevertretung führt das unter ihnen älteste Mitglied 
den Vorsitz.  
 
Die Wahl erfolgt gem. § 55 Abs. 1 HGO nach Stimmenmehrheit, weil nicht mehrere gleichartige 
unbesoldete Stellen zu besetzen sind. 
 
Gewählt wird schriftlich und geheim aufgrund von Wahlvorschlägen aus der Mitte der Gemeinde-
vertretung. Bei Wahlen, die nach Stimmenmehrheit vorzunehmen sind, kann, wenn niemand wi-
derspricht, durch Zuruf oder Handaufheben abgestimmt werden (§ 55 Abs. 3 S.2 HGO).  
 
Wird nach Stimmenmehrheit gewählt, so ist derjenige Bewerber gewählt, für den mehr als die 
Hälfte der gültigen Stimmen abgegeben ist; Nein-Stimmen gelten als gültige Stimmen, Stimment-
haltungen als ungültige Stimmen. Wird bei einer Wahl mit zwei oder mehr Bewerbern die nach 
Satz 1 erforderliche Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet ein weiterer Wahlgang 
statt. Entfallen im ersten Wahlgang auf mehr als zwei Bewerber Stimmen, so erfolgt dieser Wahl-
gang zwischen den zwei Bewerbern, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten ha-
ben; bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Vorsitzenden zu ziehende Los darüber, wer in 
den weiteren Wahlgang gelangt, Erreicht auch in diesem Wahlgang kein Bewerber die nach Satz 1 
erforderliche Mehrheit, so ist gewählt, wer in einem dritten Wahlgang die meisten Stimmen erhält; 
bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Bei Rücktritt eines Bewerbers in den weiteren Wahl-
gängen ist der gesamte Wahlvorgang als ergebnislos zu werten. Die Gemeindevertretung kann 
nach jedem Wahlgang darüber beschließen, ob das Wahlverfahren in einer weiteren Sitzung wie-
derholt werden soll (§ 55 Abs. 5 HGO). 
 
Nimmt die gewählte Person die Wahl an, hat sich die Gemeindevertretung konstituiert und ist da-
mit handlungsfähig. Die oder der neue Vorsitzende der Gemeindevertretung übernimmt die Sit-
zungsleitung.  
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Steinmacher 
Bürgermeister 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




